
Wechsel TV-H -> TV-L gleichwertige Eingruppierung?
Beitrag von „chemikus08“ vom 14. Februar 2024 09:34

Unabhängig von irgendwelchen Zulagen (s.o.) ist es tarifrechtlich ein neuer Vertrag. Die
Berufserfahrung sollte Dir bis maximal zur Stufe 3 als einschlägig anerkannt werden, so dass
ich von EG 13 Stufe 3 ausgehe.
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